
Förderung der Weinbauwirtschaft 

Duldung von Weinausschankhütten zur regionalen Vermarktung 

von Weinanbauprodukten im Landkreis Heilbronn

I. Vorbemerkung 

An das Landratsamt Heilbronn wurde von verschiedenster Seite der Bedarf an Weinausschankhütten zur Vermarktung von selbst erzeugten Weinanbauprodukten herangetragen. 

Hintergrund dieses Bedarfes ist die anvisierte Stärkung der Vermarktung von regionalen Weinbauprodukten durch Weinbaubetriebe, Weingärtnergenossenschaften und Weingüter.  Das Landratsamt Heilbronn sieht hier ebenfalls ein Förderpotential für den regionalen Tourismus, stellt an solche Vorhaben jedoch allgemeingültige Bedingungen, um einen gerechten Ausgleich zwischen Tourismus und Naturschutzschutz zu erreichen.

II. Rechtliche Ausgangssituation

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Weinausschankhütten im Außenbereich ist zwischen verschiedenen Kategorien zu unterscheiden:

1. Wird ein Weinausschank im Rahmen einer Straußenwirtschaft oder Gaststätte betrieben, kann dieser nach § 35 BauGB zulässig sein. Es gilt insoweit die interne Linie des Landratsamtes zur „Genehmigung von Gaststätten im Außenbereich“ vom 07.01.2002 . Das Landratsamt Heilbronn wendet diese interne Linie weiterhin an. 

2. Weinausschankhütten können im Einzelfall auch nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässig sein, wenn sie an der Betriebsstätte eines oben genannten Betriebs errichtet werden und damit privilegiert sind.
3. Reine Weinausschankhütten direkt in den Weinbergen im Außenbereich sind jedoch im Allgemeinen weder nach § 35 Abs. 1 BauGB noch nach § 35 Abs. 2 BauGB genehmigungsfähig, weil diese nicht privilegiert sind und im Regelfall öffentlich-rechtliche Belange beeinträchtigt sind.

III. Duldung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag

Ist eine Weinausschankhütte nicht gemäß § 35 Abs. 1, 2 oder 4 BauGB zulässig, wird seitens des Landratsamts Heilbronn zur Förderung des Weinbautourismuses die Möglichkeit einer Duldung der Weinausschankhütte durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages geprüft, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

1. Kriterien zum Vorhaben insgesamt:

1.  Die zuständige Gemeinde erklärt ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben und ist – vertreten durch den Bürgermeister – Mitunterzeichner des öffentlich-rechtlichen Vertrages.
2. Das Landratsamt Heilbronn stellt pro Gemeinde maximal eine Duldung einer Weinausschankhütte in Aussicht. Möglich ist, dass die Weinausschankhütte von mehreren Weinbaubetrieben, Weingärtnergenossenschaften oder Weingütern gemeinsam betrieben wird. 
3. Der Vorhabensträger muss nachhaltig einen Weinbaubetrieb im Haupt- oder Nebenerwerb betreiben oder eine Weingärtnergenossenschaft sein.
4. Es ist ein Benutzungskonzept mit Standortprüfung und Alternativendiskussion aufzustellen:

· Der Standort muss in der Regel an einem bereits etablierten Ausflugsziel liegen. 

· In zumutbarer Entfernung darf nicht bereits eine ähnliche Anlage (z.B. Straußenwirtschaft) vorhanden sein. 

· Bei mehreren in Frage kommenden Standorten ist der landschaftsschonendste im Sinne des naturschutzrechtlichen Vermeidungs- / Minimierungsgebots zu wählen. 
5. Ein Besucherlenkungskonzept muss vorgelegt werden.
6. Es dürfen keine zusätzlichen Bus- und / oder PKW-Parkplätze angelegt werden und es müssen regelmäßig im Umkreis von bis 1000 m ausreichend Parkplätze vorhanden sein.
7. Das Grundstück, auf welchem die Weinausschankhütte errichtet werden soll, muss im Eigentum des Vorhabensträgers stehen. 
8. Eine gesicherte Erschließung muss vorliegen: 

· Verkehr / Wege
Die verkehrsmäßige Erschließung muss zur Anlieferung sowie Ver- und Entsorgung gesichert sein. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn das Grundstück direkt von einer Straße mit nur unerheblicher Verkehrsbedeutung erschlossen wird (insbesondere klassifizierte Straßen). Liegt das Grundstück nicht an einer solchen Straße, so ist erforderlich, dass die verkehrsmäßige Erschließung über einen ausreichend breiten Weg mit vorhandenen Ausweichmöglichkeiten erfolgt und das Benutzen des Wegs rechtlich (insbesondere straßenrechtlich) zulässig ist. 

Eine Duldung scheidet aus, wenn eine zusätzliche Versiegelung oder neue Wegeerschließungen erforderlich werden. 

· Wasser / Abwasser, Strom
Die Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Stromversorgung muss geklärt sein. Die Neuerrichtung von (Ab-)Wasser- und Stromversorgungsleitungen sollte nicht erfolgen, es sei denn im Rahmen von Wegebaumaßnahmen besteht gegebenenfalls eine geeignete Möglichkeit. 

2.
Kriterien für die baulichen Anlagen:

· Anforderungen an die Art und die Bauweise der baulichen Anlagen:

· Mobile bauliche Anlagen. Bei festen baulichen Anlagen darf es sich nur um einfache Gebäude handeln.

· Größenbeschränkung: 30 cbm ohne integriertes WC und 35 cbm mit integriertem WC

· Nicht zulässig sind: Zäune, Unterkellerung, Küchen, Feuerstätten, Grillplätze, Sonnensegel, Fahnenmasten

· Terrassen sind nur ausnahmsweise bis zu 25 m² zulässig, wenn diese mit einem wasserdurchlässigen Schotterrasen errichtet werden und nicht überdacht sind. Für die Errichtung einer Terrasse ist eine geeignete naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme erforderlich. 
· Lediglich eine Tür

· Maximal ein im Gebäude integriertes WC, wenn nicht in zumutbarer Entfernung eine öffentlich zugängliche Toilettenanlage vorhanden ist oder die Hofstelle bzw. die Weinbaugenossenschaft in zumutbarer Nähe liegt. Wird ein WC integriert, muss eine Handwaschmöglichkeit mit fließendem Wasser, Flüssigseife und Einmalhandtüchern vorhanden sein..

· Dachvorsprung max. 0,8 m

· Nur eingeschossige Bauweise

· Giebelseite zum Tal 

· Ausschließlich Satteldächer mit einer Neigung von ca. 30 °

· Die Fußbodenhöhe muss auf der Talseite der natürlichen Geländeoberfläche entsprechen. 

· Landschaftsverträgliche Gestaltung der baulichen Anlagen:

· Verwendung von landschaftsverträglichen Baumaterialien (Holz, Natursteinmauern, keine reflektierenden oder glänzenden Materialien)

· Fassade in gedeckten Farbtönen

· Dach aus rotbraunen Ziegeln

· Bauweise der Topographie entsprechend

· Minimierungsgebot

· Anforderungen an den Standort der baulichen Anlagen:


· keine Fernwirkung 

· nicht in exponierter Lage

· grundsätzlich nicht in Schutzgebieten (z.B. im LSG) oder in einem für die Erholungslandschaft sensiblen Bereich

· nicht in / an geschützten Biotopen

· vorzugsweise in vorbelasteten Gebieten

· fußläufige Erreichbarkeit über vorhandene Wege

· Aufstellung einer Benutzungsregelung für die baulichen Anlagen: 

· Nutzung nur durch Weinbaubetriebe, Weingärtnergenossenschaften und Weingüter zum Ausschank von Weinanbauprodukten

· Keine privaten Feste

· Grundsätzlich keine Vermietung. Ausnahmsweise zulässig ist eine Vermietung zu Weinvermarktungszwecken mit Weinbezug (bspw. Weinerlebnisführer). Eine anderweitige Vermietung an private Dritte ist ausgeschlossen. 

3.
Kriterien für den Weinausschank:

· Der Weinausschank hat vorzugsweise an der Hofstelle zu erfolgen. 

· Die Weinausschankhütte soll sich nicht zu einer gaststättenrechtlichen Einrichtung entwickeln:
· Ausgeschenkt werden dürfen ausschließlich selbsterzeugte (Schaum)Weine sowie nicht alkoholische Getränke. Für den Weinausschank sind Gläser des Weinbaulandwirtes oder der Weingärtnergenossenschaft zu verwenden. Die Reinigung der Gläser hat auf der Hofstelle oder in der Weingärtnergenossenschaft zu erfolgen, da die Gläser im Regelfall nur dort maschinell gereinigt werden können.
· Es dürfen grundsätzlich nur kalte offene, verzehrfertige und nicht leicht verderbliche Lebensmittel (wie z.B. Brezeln, Laugenstangen) angeboten werden. Werden solche Lebensmittel angeboten, ist zwingend eine Handwaschmöglichkeit vorzusehen. Der Vorhabensträger hat hierzu – wenn kein WC in der Weinausschankhütte integriert ist – an jedem Ausschanktag einen frisch befüllten Wassertank mit Trinkwasserqualität in der Weinausschankhütte aufzustellen und für die ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutzwassers zu sorgen. Der Vorhabensträger hat außerdem darauf zu achten, dass die Personalhygiene beim Umgang mit den angebotenen Lebensmitteln zur Vermeidung von Lebensmittelinfektionen eingehalten wird. Darüber hinaus kann eine gegrillte Wurst angeboten werden. Dies erfordert allerdings weitere umfangreiche lebensmittelrechtliche Auflagen; außerdem wird in diesem Falle eine gaststättenrechtliche Erlaubnis notwendig.
· Der Weinausschank und das Anbieten von Lebensmitteln sollten zum Selbstkostenpreis erfolgen; andernfalls wird eine gaststättenrechtliche Erlaubnis (mit weiteren Nebenbestimmungen) notwendig. Der Vorhabensträger hat für das Vorliegen einer etwaigen gaststättenrechtlichen Erlaubnis eigenverantwortlich Sorge zu tragen.
· Sitzgelegenheiten: Es dürfen nur frei bewegliche und abbaubare Holzbänke in zahlenmäßig beschränktem Umfang für im Einzelfall bis zu maximal 60 Personen aufgestellt werden. Die Sitzgelegenheiten müssen während der Woche wieder abgebaut werden. Sie dürfen vor der Weinausschankhütte nicht gelagert werden.

· Für die Müllentsorgung hat der Vorhabensträger zu sorgen. Diese hat umweltschonend zu erfolgen.

· Der Weinausschank ist saisonal und zeitlich begrenzt: Der Ausschank darf lediglich von Mai bis Oktober an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen von 11 – 22 Uhr erfolgen. Für maximal 30 organisierte Sonderveranstaltungen für geschlossene Gruppen (von Mai bis Oktober) darf der Ausschank auch an einem Werktag erfolgen. Die Sonderveranstaltung muss den übrigen Voraussetzungen entsprechen. 
4.
Duldungsbedingungen:

· Der Ausschank wird zeitlich befristet auf 5 Jahre mit Verlängerungsoption geduldet. 

· Nach Ablauf der Duldung hat ein Rückbau und eine Herstellung des ursprünglichen Zustandes zu erfolgen.

· Die Duldung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Vorhabensträger (der Weinbaulandwirt oder die Weingärtnergenossenschaft) seinen im öffentlich-rechtlichen Duldungsvertrag auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommt, ein Nachbar einen Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften geltend macht oder durch die Duldung eine wesentliche Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung entsteht.

5.
Naturschutzrechtliche Bedingungen und naturschutzrechtlicher Ausgleich:

· Die Weinausschankhütte ist mit weinbergtypischen Gehölzen einzugrünen.

· Für den Eingriff in Natur und Landschaft muss der Vorhabensträger im ggf. erforderlichen und geeigneten Umfang Kompensationsmaßnahmen vornehmen und dauerhaft unterhalten.

